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Jeib~~~t zur Parlamentskorrespondenz 14. November 1953 

Bezugnehmend auf .eine Anfrage der Abg.Dr. K rau s und Genossen, 

vetreffend die Verwaltune des deutschen Eigentums, teilt Bundesminister für 

Finanzen Dr.K ami t z mitg 

Zu 1.) Ist die vom Amtsrat I~ller ausgesproohene Praxis des Krauland-MinistGriums 
auch heute nooh der Standpunkt des Bundesministeriums für Finanzen? 

Das Bundesministerium für Finanzen vertritt bei seiner Tä.tigkeit als Aufsichts­

behBrde naoh dem Verwaltergesetz den Standpunkt, dass Unternehmungen, die gemäss 

§ 2 lit.eVerwaltergesetz als deutsohes Eigentum unter Bffentlioher Verwaltung 

stehen, in Gleiohstellung mit anderen gemäss § 2 lit. b - d Verwaltergesetz < 

unter Bffentlicher Vervraltung stehenden Vermögensohatten (ohne Bevorzuß'U,ll€ und 

ohne Benaohteilig\in€) aussohliesslich nach d.an Grundsätzen der Substanzerhaltun« 

und unter Beaohtung kaufmännischer Sorgfalt zu führen sin~ 

Zu 2.) Wurden die Paohtverträge, die in der AMtszeit deS Ministers Krauland 
abgesohlossen und genehmigt v~rden, daraufhin überprüft, ob ihre Be­
dtngungen für die Erhaltung der Vermögenssubstanz dienlich sind? 

Zu 3.) Was wurde in den Fällen veranlasst, in denen sich die Gefahr der Substanz~ 
verminderung gezeigt hat? 

Anlässlich der Übernamae der Agenden des ehemaligen Bundesministeriums für Ver­
mögenssicherung und Wirtschafts~lanung durch das Bundesministerium für Finanzen­

wurde AUftrag ertailt~ die damals bestandenen Paohtverträge au~ ihre Wirtsohaft­

liohk$it zu überprüfen. Es werden alle - auoh die später abgesohlossenen -
Paohtverträge laufend im gleiohen Sinn überp~1ift. 

Festgestellte Mänael wurden und warden behOben, soweit vertragliche 

Ve~einbarungen~ gesetzliche Bestir.nmungen bzw. wirtsohaftliohe Geaebenheiten die . 
Möglichkeit dazu bieten • 

. Zu 4.) Kommt es heute noch vor, dass öffentliche Verwalter, so wie dies bei 
der Firma Minima.x der Fall war, an einer Pachtgesellsohaft beteiligt 
sind? 

Wenn ein öffentlioh verwa1tetesUnternehmen in eine Lage kommt~ die die Ver­

paohtung notwendig oder nützlioh ersoheinGn lässt und dem Ministerium b~kannt 

wird~ dass der' öffentliohe Verwalter sich an aer Pächter!1rma beteilisan will, 
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dann wird dieser öftentliche Verwalter abberufen und durch einenneuen öffent­

lichen Verwalter ersetst, der nunmehr unvoreingenommen die Frage der Verpa.ohtu~ 

zu ,prüfen und von sich aus. mit der ihm obliegenden Sorgfalt eines ordentliohen 

Kaufmannes die notwendigen Anträge zU stellen hat o 

Zu 5.) Welche Weisungen hat das Bundesministerium für Finanzen bezüglich der 
Erha.ltu~ der Ertragskraft der untor öffentlicher Verwaltung stehenden 
Unternehmungen an die öffentliohen Verwalter gegeben? 

Da das Verwaltergesetz dem öffentlichen Ve~valter ausdrücklich die Wahrung der 

Sorgfalt eineS ordentliohen Kaufmannes (§ 6 Abs.2 Verwaltergesetz) und damit 

auch die Erhs.l tunil dar Ertra.gskraft vorschrei.bt, bedurfte es keiner besonderen 

Weisungen. Im übrigen vdrd die Einhaltung dieser Sorgfaltspflioht durch die . , 
im Gesetz ebenfalls vorges'ohriebene laufende Berichterstattung unddUl"ch fall-

. weise Kontrollen überprüft. 

-.......... -.... .... 
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